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1. Geltungsbereich 

Die Taxordnung gilt für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Dörfli Seniorenwohnsitzes, welche die 
Tages- und Nachtstrukturen (TUNS) in Anspruch nehmen. Anpassungen erfolgen auf Beschluss des 
Verwaltungsrates. 

2. Taxen 

2.1 Grundtaxe / Aufenthalt 

Die Grundtaxe wird pro Person und Tag verrechnet.  

Grundtaxe / Aufenthalt  Preis pro Person und Tag 

Montag bis Sonntag 08:30 – 17:00 Uhr CHF 70.-  

Abendmodul 17:00 - 19:00 Uhr CHF 20.- Im Anschluss an Grundmodul 

Nachtmodul 17:00 – 08:30 Uhr CHF 70.-  

Ganzer Tag 24 Stunden CHF 125.-  

Probeaufenthalt  CHF 50.-  

 

Die Grundtaxe wird dem Gast verrechnet. Die Verpflegung inkl. Getränke (Tee, Kaffee, Wasser) sowie 
der Wäscheservice ist in der Grundtaxe inbegriffen. 

Die Grundtaxe kann nicht reduziert werden, wenn gewisse Leistungen nicht in Anspruch genommen 
werden. Wird das Zimmer einzelne Tage pro Monat beansprucht und das Zimmer kann nicht 
weiterverwendet werden, fallen Reservationsgebühren für die Abwesenheitstage an. 

2.2 Pflege- und Betreuungstaxen 

Die individuelle Pflege und Betreuung wird mit dem Bedarfsabklärungssystem BESA erfasst. Dies 
ermöglicht die Erstellung eines Pflegeplanes, der auf den tatsächlichen individuellen Pflegebedarf 
abgestimmt ist.  

Stufe

Total Bewohner

(ohne 

Pensionstaxe)

Tagespauschale

Betreuung

Pflege 

selbstbehalt

Beitrag OKP pro 

Tag gem. KLV

Restfinanzierung

Gemeinde & 

Kanton pro Tag

1 47.55Fr.            43.50Fr.          4.05Fr.            9.60Fr.            

2 64.20Fr.            43.50Fr.          20.70Fr.          19.20Fr.          

3 66.50Fr.            43.50Fr.          23.00Fr.          28.80Fr.          14.35Fr.          

4 68.50Fr.            45.50Fr.          23.00Fr.          38.40Fr.          31.00Fr.          

5 68.50Fr.            45.50Fr.          23.00Fr.          48.00Fr.          47.65Fr.          

6 68.50Fr.            45.50Fr.          23.00Fr.          57.60Fr.          64.30Fr.          

7 71.00Fr.            48.00Fr.          23.00Fr.          67.20Fr.          80.95Fr.          

8 71.00Fr.            48.00Fr.          23.00Fr.          76.80Fr.          97.60Fr.          

9 71.00Fr.            48.00Fr.          23.00Fr.          86.40Fr.          114.25Fr.         

10 71.00Fr.            48.00Fr.          23.00Fr.          96.00Fr.          130.90Fr.         

11 71.00Fr.            48.00Fr.          23.00Fr.          105.60Fr.         147.55Fr.         

12 71.00Fr.            48.00Fr.          23.00Fr.          115.20Fr.         164.20Fr.         

Bewohner Kostenträger
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¹) Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen 20%-Selbstbeteiligung (KVG Art. 25a Abs. 5) ist der Beitrag Fr. 23.00  

²) Basierend auf den Anpassungen der Pflegefinanzierung vom 09. Dezember 2022: Anpassung der Höchstansätze der Pflegekosten-Beiträge um 

5.0% für stationäre Leistungen. 

Der Pflege- und Betreuungsaufwand wird getrennt ausgewiesen und in Rechnung gestellt. Für die 
Pflegekosten werden Beiträge der Krankenversicherer und der öffentlichen Hand (Kanton / 
Gemeinden) ausgerichtet. Die Versicherten haben den pauschalen Selbstbehalt an die nicht durch die 
obligatorische Krankenversicherung gedeckten Pflegekosten (max. Fr. 23.00 pro Tag, ab 2020) sowie 
die vollen Betreuungskosten zu übernehmen. 

 

2.3 Zusätzliche Dienstleistungen / Tarife 

Die folgenden Dienstleistungen sind nicht Bestandteil der Pensions-, Pflege- und Betreuungstaxen und 
werden separat nach Aufwand verrechnet: 

 Fr. Einheit 

a. o. Mehraufwand für individuelle Betreuung 60.00 Stunde 

a. o. Mehraufwand für Hauswirtschaft (z.B. Flick- / Näharbeiten, 

a. o Zimmerreinigung, a. o. Wäschewechsel) 
60.00 Stunde 

a. o. Mehraufwand Administration (z.B. Kopien für Quittungen, Nachdruck 
von Dokumenten, E-Mail, Telefonate, usw.) 

60.00 Stunde 

Ein- / Austritts-Pauschale für Tages- und Nachtstruktur (einmalig) 150.00 Pauschal 

Zimmerservice aus Komfortgründen 5.00 Mahlzeit 

Selbstverschuldete Sachschäden & ausserordentliche Abnützungen Nach Aufwand 

Coiffeur, Podologin usw. (Privatdienstleistung im Haus) Drittkosten +10% 

 

3. Weitere Bestimmungen 

 

Diese Taxordnung tritt per 01. Januar 2024 in Kraft und ersetzt alles bisherigen Taxordnungen. 

 

Schwarzenbach, 15. Dezember 2023 

 

Dörfli Seniorenwohnsitz AG 

 

 

 

Stefan Gübeli Janine Gübeli Philipp Maggiorini 

Leiter Admin Leiterin Pflegedienste Leiter Finanzen 
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